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19 gumma⸗ NOI  ö Juris. Von F Créeuſen 65 Prof —J Aris

Canonici und Verméeerſch .„ Doct. Juris t Juris Can.,
Prof Theologiae Moralis, Löwen (XII 222 Mecheln 1918,

Deſſain. 4.—
Die erſte Ganzerklärung des Codex luris chenken der be

annte Kanoniſt ermeerſch und Creuſen 4., CI Profeſſoren
n Löwen. Ein Index analyticus Uhrt anſchaulich in den klaren lufbau des
neuen s ein In der Einleitung gibt uns Vermeerſch einen kurzen
Ueberblick über die Vorbereitung des odex, ſeine Verkündung, äußere
Anordnung, Ziel, Verpflichtung, Bedeutung und Nützlichkeit Dann 0¹9
die Erklärung Kanon für anon, doch ſo, daß der überſi

Ich zuſammen⸗
gefaßt ird Ein ehr ausführliches alphabetiſches Inhaltsverzeichnis be
chließt den Kommentar und erhöht die Brauchbarkeit der Summa AAm emn
bedeutende Klarheit der egriffe, Sicherheit der Lehre und emne bH
Uende Weitherzigkeit u der Erklärung zeichnen teſe Schrift au

Al Steinen
20 Das neue 1  8 Codex zuris canonici. Seine Ge⸗

ſchichteund igenar Mit einem Anhang: ammlung einſchlägiger Akten
Von Auguſt Knecht. (71 Lexikon⸗Format. Straßburg 1918,

3.—
Es iſt erfreulich, daß allerorts die Berufkanoniſten darauf bedacht

Uurch Wort und chrift un das Verſtändnis des Neéeuen kirchlichen
Rechtsbuches einzuführen. Auch vorliegende Abhandlung bildet einen Vor
trag, den der beka  unte Straßburger Kanoniſt un der Mitgliederverſammlung
der „Wiſſenſchaftlichen Geſellſcha in Straßburg“ gehalten hat Darnach
iſt auch die Arbeit 3u beurteilen m in das richtige Verſtändni des
kirchlichen Geſetzbuche einzuführen, bietet der erfaſſer überhaupt eine
geſchichtliche Ueberſicht. über die Kodifikationen de kanoniſchen Rechtes
und die verſchiedenen Kodifikationsver  —  Uuche Dadurch wird die
der etzten Kodifikation verſtändlicher. Begreiflicherweiſe konnten mn
demſelben Vortrag nur Strichzeichnungen aus dem odex ſelbſt geboten
werden Wer den Kodex ennen ernen will, muß ihn in Ruhe ſtüdieren,
eL begnügt ſich der Verfaſſer tit einer allgemeinen Charakteriſtik Seinen
Zweck, ein gebildetes, Aber meiſt nichtkanoniſtiſches Publikum in das
meine Verſtändnis des neuen Kodex einzuführen, dürfte der Vortrag erreicht
en Die SO.. 41 erwähnte unverbürgteI daß Kardinal Gaſparri
einen Kommentar 3ZUum odex herausgeben erde, hat ſich unterdeſſen *
Mißverſtändnis herausgeſtellt. Richtig iſt die Bemerkung 42, daß die
Auslegung eiliger Kommentare ich manche Korrektur wird gefallen laſſen
müſſen; doch gilt auch hier um gewiſſen Sinne: rrando discimus.
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Canonici und A. Vermeerſch e. 8. J., Doct. Juris et Juris Can.,

Prof. Theologiae Moralis, Löwen (XII u

— 222 S.) Mecheln 1918,

H. Deſſain. M. 4.—.

Die erſte Ganzerklärung des neuen Codex iuris ſchenken uns der be⸗

kannte Kanoniſt A. Vermeerſch §. J. und P. Creuſen §. J., beide Profeſſoren

in Löwen. Ein Index analyticus führt anſchaulich in den klaren Aufbau des

neuen Jus ein. In der Einleitung gibt uns P. Vermeerſch einen kurzen

Ueberblick über die Vorbereitung des Kodex, ſeine Verkündung, äußere

Anordnung, Ziel, Verpflichtung, Bedeutung und Rützlichkeit. Dann folgt

die Erklärung Kanon für Kanon, doch ſo, daß der Stoff überſichtlich zuſammen⸗

gefaßt wird. Ein ſehr ausführliches alphabetiſches Inhaltsverzeichnis be⸗

ſchließt den Kommentar und erhöht die Brauchbarkeit der Summa um ein

bedeutendes. Klarheit der Begriffe, Sicherheit der Lehre und eine wohl⸗

tuende Weitherzigkeit in der Erklärung zeichnen dieſe Schrift aus.

P. Al. Steinen 8. J.

20) Das neue kirchliche Geſetzbuch Codex juris canonici. Seine Ge⸗

ſchichteund Eigenart. Mit einem Anhang: Sammlung einſchlägiger Akten⸗

ſtücke. Von Auguſt Knecht. (71 S.) Lexikon⸗Format. Straßburg 1918,

W. .

Es iſt erfreulich, daß allerorts die Berufkanoniſten darauf bedacht

waren, durch Wort und Schrift in das Verſtändnis des neuen kirchlichen

Rechtsbuches einzuführen. Auch vorliegende Abhandlung bildet einen Vor⸗

trag, den der bekannte Straßburger Kanoniſt in der Mitgliederverſammlung

der „Wiſſenſchaftlichen Geſellſchaft in Straßburg“ gehalten hat. Darnach

iſt auch die Arbeit zu beurteilen. Um in das richtige Verſtändnis des neuen

kirchlichen Geſetzbuches einzuführen, bietet der Verfaſſer überhaupt eine

geſchichtliche Ueberſicht über die Kodifikationen des kanoniſchen Rechtes

und die verſchiedenen Kodifikationsverſuche. Dadurch wird die Geſchichte

der letzten Kodifikation um ſo verſtändlicher. Begreiflicherweiſe konnten in

demſelben Vortrag nur Strichzeichnungen aus dem Kodex ſelbſt geboten

werden. Wer den Kodex kennen lernen will, muß ihn in Ruhe ſtudieren,

daher begnügt ſich der Verfaſſer mit einer allgemeinen Charakteriſtik. Seinen

Zweck, ein gebildetes, aber meiſt nichtkanoniſtiſches Publikum in das allge⸗

meine Verſtändnis des neuen Kodex einzuführen, dürfte der Vortrag erreicht

haben. Die S. 41 erwähnte unverbürgte Nachricht, daß Kardinal Gaſparri

einen Kommentar zum Kodex herausgeben werde, hat ſich unterdeſſen als

Mißverſtändnis herausgeſtellt. Richtig iſt die Bemerkung S. 42, daß die

Auslegung eiliger Kommentare ſich manche Korrektur wird gefallen laſſen

müſſen; doch gilt auch hier im gewiſſen Sinne: errando discimus.

raz.

Dr Joh. Haring.

21) Das Eherecht nach dem Codex juris canonici nebſt einleitenden

Bemerkungen über Entſtehungsgeſchichte und Anlage des Kodex.

Von Timotheus Schäfer 0. M. Cap., Dr jur. can. und Lektor der

Theologie. (VIII u. 123 S.) Münſter 1918,

ö Aſchendorffſche Buch⸗

handlung. M. 2.50.

Vorliegendes Werk erſchien in der Sammlung „Lehrbücher zum Ge⸗⸗

brauch beim theologiſchen Studium“. Tatſächlich iſt es ein recht praktiſcher

Studienbehelf,

der neben den kanoniſchen Vorſchriften auch die reichs⸗

deutſchen Verhältniſſe berückſichtigt. Der Arbeit iſt eine ziemlich ausführlich

Abhandlung über die Entſtehungsgeſchichte des Codex jſur. can. vorau

8

geſchickt. Bei einer ſpäteren Auflage wird dieſer Teil in Wegfall kommen

können. Der Verfaſſer will das praktiſch geltende Eherecht zur Darſtellung
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